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Zweites Blatt . -
Kartsrtzuag der amtliche « ZLeKan« tmach«nge» aus de« erste« Malt

VeklNlllwchW
Ar . Mc -. t/3 . 17 . K R . A.

trtreffenb AeschlagMhilie unb frciroilligc ASliesermz dm  EillrichlungsgezenUildeu am Kapser and KWstt-
legitmitjen(Messias, RAM. SomM, Broaze.j

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Er-
fuchen des KSniglichen Kriegsministeriums hiermit
zur altgemeineu Kenntnis ' gebracht mit dem Be¬
merken, daß , soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirft sine , Jebe
Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahmevor-
christen nach 8 6 *) der Bekannimachniig über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung
vom 26 . April 1917 lReschs '-Gesetzbl . § . .376 >
»uv jede Znividerhandinng gegen die Meldepflicht
nach 8 5 **) der Bekanntmachung über Borratser¬
hebungen vom 2 . Februar 1915 , September
1915 und 21 . Oktober 1915 (Reichs '- Gesetzbl.
Seite 54 , 549 und 684 ) bestraft wird.
®ud) kanit der Betrieb des' .Handelsgewerbes ge¬
mäß der Bekanntmachung zu» Fernhaltung nn
zuverlässiger Personen vom Handel vom 23 . Sep¬
tember 1915 (Reichs '-Gesetzbl . S . 603 ) untersag!
ioerde».

J Mit Gefängnis bis zu einem Jahr ooer mit
b' elüstrase bis zu 10 000 Mk . JoirD, sofern nicht
!'^ch den allgemeine » Strafgesetze » höhere . Stra-
>eu venvirkt sind , bestraft:
l wer der Verpflichtung , die enteigneten .Gegen¬

stände .herauszugeben oder sie auf Verlangen -
des Erwerbers zu überbringen oder zu über-
lendcn , zuwiorrhandelt;

2' wer unbefugt etuon beschlagnahmte, , Gegenstand
beiseiteschafft , beschädigt oder zerstört , verwen¬
det vertäust oder iän,r oder ein anderes ' Ver-
äußerungs - oder Ettverd . zefchält über ihn gb-
lchließt:

b- wer der Berpflichlung , die t.e'chlagnahmten
Gegenstände zu verwahre » und pfleglich zu be-
handeln , zuwiderhandelt:

^werden erlassenen Ausführung .' -̂
Bestimmungen zuwider bandelt.
**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er aus

.- ûnü dieser Verordnung verpflichtet ist , nicht
? bei gesetzten Frist erteilt oder wissentlich un-
Ghüge «der unvollständige Angaben macht , wird
"nt Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geld-
Mle bis ' zu 10000 Mk gestraft : auch können
Mrräte , die verschwiegen sind , im .Urteile für■fcSl verfallen erklärt werden. Ebenso wird
?Waft , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lager-
^wer einzurichtcn öder zu führen unterläßt-

fahrlässig die Auskunft , zu per er an?
Nnw dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in

gesetzten Frist erteilt oder unrichlige oder
^^vollständige Angabe » macht , wird mit .Geld-
Mle bis ' zu 3000 Mk . ooer rm Unvermögensfalle
^ ' Gefängnis bis zn 6 Monaten bestraft . Ebenso

.^ straft , wer fahrlässig die vorgeschriebenen
**Skrbstcher einzurichten oder zu führen unterläßt.

BllM 20 3öttt 1917.

8 . 1.
Fickrafttreten der Bekaniftinachung.

Tie Bekanntmachung tritt mit dem .Beginn des
> 20 . Juni 1917 in Kraft.

§2.

Von Ser Bekamituinchung betroffene Gegenstände.

Von der Betanntinachung werde,r sämtliche aus
Kupfer und Kupferlegierungen .Messing , Rotguß,
Tonibak und Bronze ) bestehenden Gegenstände der
nachfolgenden Gruppen betrossien , soweit sie

. n i ch t zur gewerbsmäßigen Veräuße¬
rung oder 'Verarbeitung bestimmt

! sind:

(Zruppe A

(8fo. Nr . 1 bis 13)
1. Außer Betrieb gesetzte .Hauswasserpumpen und

Rohrleitungen dazu;
2 . Barrierenstangen aller Art nebst Pfosten nno

Stützen:

3 . Buchstaben von Finnen und Namenbezeichnun'
gen;

I . Garderobenhaken , Huthaken , Mantelhaken ;

5 . Gardinenrosetten , lVardsnenhalter , Gardinen¬
schnurquasten ;

6 . lbardinenstangen , .Vorhangstangen , Portieren¬
stangen , sowie - Ringe;

7. Arbetterkonttoltmarken , (Rrrderobenmarken,
Zahlmarken:

8 . Schubstangen und Schutzgitter an Fenstern zind
Türen aller Art , auch solche von Untergrund¬
bahnen , von Straßenbahnwagen , von Kraß-
wggen , von Jachten , von Schiffen , von
Schaufenstern , von Ladentüren , von Treh-
.l ' ren , von Windfangtüren und von Fahrstuhl-
türe .r : * i

9 . Stoßbleche . und Sockel bleche an Ein - und
Durchgangst 'ire » aller Art , qn Ladentheken,
an SchaUkbü, . , an Ladenftschcn , an .Säulen
und Pfenern;

10 . Treppenläuferstangen , T evpenläuserstangen-
Endköpfe;

II . Treppenschutzstangen und -geländer , wen *, an
Wänden angebracht , also nicht freistehend sind,
sowie Endigungen und » aller dazu;

12 . Wärmflaschen;

13 . Hohlmaße . (Maßgefüße ) .

6ruppe B
Md . Nr. 14 bis 32)
14 Verschraubte , aufgesteckte , verstmete Zier-

knöstje a>, Giftern , a >P Treppe » geländern , au
eisernen oder hölzernen Garderobenlmken , an
lRirderobenabtagen , an Garderobenständern,
Garderobengarnituren , an Schirmständern und
an Betten;

>5 . abschraubbare rmd aushängbare Kerzenleuchter
von Klavieren;

16 . Aushängeschilder (Becken ) der Barbiere;
i 17 . Ausstellstange,, , Windenkaslen irnd Dächer von

Markisen:
18 . Bekleidungen von Heizkörpern;
19. Brieskastenschilder , Briefeinwürst ' , soweit diese

nicht eingemanert sind;
20 . Füllungen und Handleisten von Geländern

und von ' Balkongittern;
?2t . Garderobenständer , Garderobenablagen und

Schirmständer aus Stangen , aus Stäben und
aus Röhren;

22 . Geländer und Griffe von Badewannen und
Bädern;

23 . Gewichte über 100 g Stückgewicht;

24 . Griffe , Ketten und Stangen zur .Betätigung
von Ventilations 'klappen , von Venftlations-
schiebern nnd dergl . ;

25 . innere und äußere Bekleidungen (nicht Trage¬
konstruktionen ) von Haustüren , vo » Korridor-
und Zimmertüren , von Ladentüren , von Wind¬
fangtüren , von Drehtüren , von Fahrstuhltüren
und dergl , von Türrahmen , von Türnischen
(Laibungen ) :

26 . innere und äußere Bekleidungen (nicht Trage¬
konstruktionen - von Fenstern , von Schaufen¬
stern , von Schaukasten , von Vitrine » pnd von
Aüsstellkästen;

27 . innere und äußere Bekleidungen (nicht Trage-
konftruktionen ) von Kassenschaltern , von Fahr¬
stuhlkabinen , von Fahrstnhlumwchrungen nnd
von Telefonkabinen:

28 . Namen - , Firmen - und Bezeichnungsschilder
über 250 QuaidratzentiMeter Fläche (auch solche
von Bahnen , Schiffen , Maschinen usw ., jedoch
nicht Leistungsschilder von Maschinen ) :

29 . Pfeiler - und Füllungs 'bekleidungen an Fas¬
saden , soweit Fe nicht eingemauert sind:

30 . Türklopfer ; !



31 . Türknöpfe , Türgriffe , Türhandhaben,
Türstaugen (nebst zugehörigen Unterlagschei-
ben) — soweit sie nicht drehbar und nicht ver-
schiebbar sind , also z. B . nicht wie Türklinken
zur unmittelbaren Be .äiigung eines Lchlosfes
dienen — an Haus 'türen , au Korridor - und ^
an Zimmertüren , an Ladentüren , an Dreh¬
türen , an Windfangtüren und an Fahrstubl-
türen:

32 . Bentilationsktappeu , Luftgitter.

CruppeO

reifenhalter,

von

(Lfd. Nr. 33 bis 86)
33 . Handtuchhalter , Schwammhalter,

Wäschehaken , Wäschekörbe;
34 . Pfeiler - und Füllungsbekleidungen

Schanktischen , von Büfetts ', von Ladentischen
und dergl ., soweit sie für gewerbliche Zwecke
bestimmt sind ; .

36 . Gegenstände der Schaufensterdekoratron und
GeschästÄiusstattnng , auch Zubehörteile dazju,
wie Anschraubösen , Zigarrenablagen , Dekora-
tions 'ständer , Drahtständer , Gestelle und Hal¬
ter, ' Handschuhstützkissen , tzutarmc und Hut-
ständer , Kartenständer und - hatter, ^ Metall-
ständer , Metallbüstenspitzen , Messinghaken,
Metallrahmen , Messingzahlplatten , Merall-
arme für Glasplatten , Metallarme für
Schinne , Packtischgitter , Schirmhülse,i ^ u . - dgl ..
Schlangenarme , Stecknadelschalen , « chausen-
stergestelle nebst Zubehör , Verkaufsbehälter
und Berkauisäpparate für Kaffee , Tee , Ka¬
kao mib ' Schokolade , Kafseenrühlentrichter , Kon-
sektschalen , Konsektkörbe , Konfektkasten , Deckel
von Standgläsern , Dekorations 'ränder , Teko-
rations 'schalen, Dekorationsvasen und Abwiege - >
schaufeln.

Vorstehende Gegenstände der Gruppen A , ß
und C fallen auch dann unter die Bekanntmachung,
wenn sie mit einem Ueberzug .aus ' Metall , Lach,
Farbe und dergl . versehen sind.

8 ftd P;
Ausnahmen

Äns 'geuommen von de » Bestimmungen dieser
Bekanntmachung sind solche der » ach § - de-
trosfeneu Gegenstände , bei denen Kupfer oder
Kupferlegierungen nur als ' llcberzug oder .Plat¬
tierung über einem durch diese Bekanntmachung
nicht beschlagnahmten Material verwendet sind.
Hierzu gehören insbesondere alte diejenige » , ßhr
häufig vorkommendeu Gardinen - und Portieren-
stauge » , Treppenkäuserstange » , Rohre an Schirm¬
ständer » und dergl ., die aus ' mi , Messingblech
überzogenem Eise » bestehen.

Dagegen begründet die Verbindung eines ' » ach
8 2 beschlagnahmten Gegenstandes mit einer aus
nicht beschlagnahmtem Metall bestehenden Trage'
konstruktiv » , wie bei Bekleidungen an Türen,.
Schaufenstern , Schaukasten oder bei aus 'Holz mon¬
tierten Garderobenhaken , keine Ausnahme von d ?n
BHttMMNNgeu dieser Bekanntmachung.

Beschläge an Möbeln aller Art fallen nicht
unter die Bekanntmachung , soweit sie » irbt i » 8 ~
besonders genannt sind

Weiterhin sind ausgenommen : Buchstaben , Na-
menschilder und Bezeichnungsschilder von Denk¬
mälern und Grabstätten , Gewichte für analytische
Wagen.

§ .4.
Von Dct Bekanntmachung betrosseue Personen.

Betriebe »sw.
Bon der Bckanntmachiung werden betroffen:

alle Besitzer (natürliche und juristische Per¬
sonen , einschließlich öffentlich - rechtlicher Kör¬
perschaften und .Verbände ** )) der nach & 2
dieser Bekanntmachung betrosseue » Gegen¬
stände.

8 {>•
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände (8 2; werden hiermit beschlagnahmt.

8 Ü.
Wirkung Der Beschlagnahme.

Die Btschlagnahme hat die Wirkung , daß die
Vornahme von Verändernugeu au den von ihr be¬
rührte » Gegenständen verboten ist und xcchlsge-
schästliche Verfügungen über sie nichtig sind , so¬
weit sie nicht ausdrücklich auf Wrund der solgcn-
öe» Anordnungen oder etwa weites ergehender

*) Demgemäß erstreckt sich die Beschlagnahme
auch aus Gegenstände in kirchlichem , stiststchcim
kommunalem , Reichs - oder Staatsbesitz.

Anordnungen erlairbt werde » . Den rechts 'geschcklt-
ticheu Verfügungen stehen Verfügungen gle .ch, die
im Aegc der Zwangsvollstreckung oder Arrest-
vollziehung erfolgen.

Trotz der Beschlagnahm ? / ../ aut iüawiue»
rungen iiuo Verfügungen zulässig , die mit Zkustim-
mung der mit der Durchsührung beantragten Be¬
hörde » ersolgen.

Die Befugnis ' zum einstweiligen ordnungs-
tuäßigen Gebrauch der beschlagnahmten Gegenstände
bleibt unberührt.

8 7.
Freiwillige Mlieserung der beschlagnahmten

Gegenstände und Nebenmhiiiepreise.
Die beschlagnahniten Gegenstände können dis

aus weiteres ' gemäß den Ausführuugsbestimurun-
gen der zuständigen beauftragten Behörde frei¬
willig zu den nachstehend geuaunteu Uebernahme-
preisen au die Sammelstellen abgeliesert werden.

Die von den beauftragten Behörden zu zahlen¬
den Nebernahmepreise werden wie folgt festgesetzt:

Uebernahmcpreis für 1 kg

Kupfer

Ji

Kupfer-
lcgieruugen

Ji

Gruppe A 5,00 4 00

Gruppe ß 5,75 4,75

Gruppe C 6,50 5,50

Hierzu wird ein Zuschlag von 1 Mk. für
1 Kilogramm gewährt , wen» die freiwillige Ab-
Ueferung bis zum 31. August 11117 erfolgt.

Etwa an den Gegenständen haftende , nicht aus.
Kupfer oder Kupserlegierungen bestehende . Teile
sind vor der Ablieferung zti entferne ». Das ' Ge¬
wicht der nicht vorher eutsernten (Teile wird ' ge¬
schätzt und vom Gesamtgewicht des ' .Gegenstandes
abgesetzt.

Diese Nebernahmepreise enthalten de.» Gegen¬
wert für die abgelieserten Gegenstände einschließlich
aller mir der Ablieserrlng verbundenen .Leistungen.

Irgendeine andere Preisfestsetzung , ailo auch
eine Inanspruchnahme des Reichsschiedsgerichls für
KriegÄvirtschaft j»st bei freiwilliger Ablieferung
ausgeschlossen.

8 8.
Meldepflicht und Enteignung

Nach Ablans der Frist für jkeiwillige Abliese-
rnug sind die beschlagnahmten Gegenstände zu
melden . Das ' Eigentum wird auf den Reichs-
militärfis 'kus übertragen rverden , sic werden pö-
tigensalls zwangsweise abgeholt werden . Nähere
Bestimmungen hierüber werden noch bekanntge¬
macht.

8 S-
Durchführung der Bekanntmachung.

Mit der Durchführung dieser Bekanntmachung
. werden dieselben Kommunalverbände beauftragt,

denen bereits ' die Durchsührung der .Bekannt¬
machung M . 1/10 . 16 . K. R . A . vom 1. Oktober
/1916 , betreffend Beschlagnahme , Bestands 'er-
hebuiig und Enteignung von Bierglasdeckeln püd
Bierkrugdeckeln aus Zinn und freiwillige Ab¬
lieferung von anderen Zinngegjenständen , über¬
tragen worden ist . Diese erlassen auch die Aus-
führungs 'bestimniungen hinsichtlich der Ablieferung
der beschlagnahnileu Gegenstände.

8 10.
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die die vorstehende
Bekanntmachung betreffen , sind au die . beaus !-
tragten Kommunalverbände zu richten und mit
der Bezeichnung , ,Betrifft Einrichtungsgegenstände"
zu versehen , und dürfen andere 'Angelegenheiten
nicht behandeln . (

Frankfurt a. M ., den 20 . Juni 1017.
Stellv . Generalkommando des 1& Armeekorps,

Mainz , den 20 . Juni 1017.
Das Gouvernement Der Fchlung Mainz.

Neueste Drahtnachrichten.
Berlin . 18 . Juni . (Amtlich ) I »' englischen

»anal wurden durch unsere U-Bvote 5 große
englische Dampfer,  von denen 3 bewassst
net und eines anscheinend ein Tankdampser war.

5 Segler und 8 Fischerfahrzeuge Versenkt.  Da¬
runter befanden sich der englische Dreimastschvner
„Phantom " , der enKi ' ch. ^ aischchvne ^ „ Alfred"
(früher demsch-, mit Kohlen von New Castle nach
,-aen , der englische Motorschoner „ Malorte " und
ein unbekannter englischer Schoner mit Gold¬
ladung,  sowie die englischen Fischerfahrzeuge
„Ocean Pride " , „ Ouward " , „ Tobah Laß " , „G,,
riad " und die französischen Fischkutter „ Eugenie
Mathilde " , „ Francois Georgette " , „ H . 1065 " und
„Madelaine " .

w Wik » , 16 . Juni . Die Blätter betonen , es
füge sich gut , daß die patriotische Rede Wilsons
über die „ F r i e d e n s i n t r i g t“ , welch:
Deutschland  über Die Welt gesponnen Hab«,
am gleichen Tage bekannt geworden sei, wo
Deutschland sreimütig offen bekannt habe , oatz
es von R u ß l a n d iveder Annexionen noch
Kontributionen  fordere . Die „ Neue Freie
Presse " sagt : Die Friedensintrige Deutschlands
besteht darin , daß Rußland reden Tag Frieden
ohne Landverlust und ohne Pflicht zur Kriegsent¬
schädigung haben kann.  Selbst die schlimmste
Entstellung kann nicht behaupten , daß solcher Frie¬
den zu den Geschichten paßt , die Wilson seinen
Zuhörern in Washington vorgeplanoert l)at . Ruß¬
land  hat , da es keine Eroberung machen will,
jeden Kriegsgrund verloren. — Das
„Neue Wiener Abendblatt " sagt : Wilson versöhnt
sich in seiner Rede mit der ganzen Welt , sogar mit
Dem deutschen Volke . Er begnadigt es mit allen
seinen .Verbündeten und verführten Opfern zu
glücklichem Weiterlebcn , wenn sie allesamt nur
oie deutschen Gewalthaber  verleugnen . Von

| u-euent sucht Wilson Gift , Lüge und Ver-
! 1e ulmd ung in das deutsche Volk zu tragen

und die Verbündeten auseinanderzuhetzen . Die»
Lüch erlichkeit  dieses kindisch plumpen Ver¬
suches bleibt ruhig dem Urteil kenntnisreicher Neu¬

traler und der Verurteilung aller Verbündeten
überlassen ; vergjeblich bibdel sich amerikanischer
Größenwahn ein , auf die Sinne und die Ge¬
sinnung der Verbündeten mit dem abgebrauchten
Berleumdungstrick von Deutschlands Welimachts-
iraum auch nur dm genngslen Einfluß üben
können . Nichts als A n g st , daß auch seine Kriegs,
erklärung das Schicksal der Entente nicht mehr
w enden  kann . Angst um die verlorenen Mil¬
liarden , Angst um den verlorenen Völkerfrieden
inr eigenen Reiche , Angst vor Rußlands Entschluß
ans Wilsons Reden.

w Bern , 18 . Juni . ,Der Erlaß des König«
Alexander an das griechische .Volk , in welchem er
den Wunsch nach neuer Einigkeit und Stärke ftr
Griechenland aushrüctt und erklärt , er werde dH
von seinem verehrten und geliebten  V "'
t e r hinterlassenen Ausgabe » nach den Leitsätzen
auszufnhren strebe », die desseir Regierungs^
zeit  zu einer so glänzenden  gemacht äiabeu,
iit der Ueberzeugung , daß das Volk , den Wille"
des Königs Konstantin anssprechend , helfen werde.
Griechenland aus seiner jetzigen Lage zu befreien,
wird von der französischen Presse sehr  u n g ü >>'
st i g ausgenominerr als ein Beweis dafür , daß Kä-
nig Alexander in hie Fußstapfen Konstantins trete.
Die Blätter betonen , die Versassung müsse wieder
in Kraft treten und die am 12. Juni 1915 f"
wählte , später ausgelöste v eni ze 1 i ftifffr
Kammer  wieder berufen werden , die , wie. der
„Temps " schreibt , die Aufgabe habeir werde,
xander zu bestätigen oder einen a n d e r en

zu bezeichnen - Im Interesse der Sicherheit ^
Entente und der Freiheit ( ! ) Griechenlands dürst^
die königliche Macht erst dann frei ausgeübl
den , wenn die griechische Nationalversammlung >
letztes Wort gesprochen habe - Bis dahin »#
Alexander Zeit zu lernen und zu verge 1>
Er dürfe niemals ein zweiter Konstant'
werden . Die „ Döbats " sind mit bem Erlaß
unzufrieden und erklären Alexander Mr
bloßen Statthalter  aus dem erledigten %>** *
Die „ Evenement " jagt : Tie Tchutzmächte oütt
nicht damit zufrieden sein , nur einen Person
Wechsel unter Beibehaltung  der ftM .

Politik erreicht zu haben . ^ 3
Wien . 18 . Juni , (zb.) Dem „ 8 UM ' JJJ,

blatt " wird aus Lugano geniekdet : Der -
läiiber „ Secolo " berichtet aus Athen : 7z-
ierten werdeil ganz Griechenland »' >' "
risch  b eje tze n. Die Truppenlandungen
Gols von Korinth und inr Gols von Patras
fort gesetzt- .

Verantw. Schriflleiiung: I . L Metz » Rüdes*
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